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Die rubrik « praxis » beantwortet Fragen der 

Sozialhilfe praxis. SKoS-Mitglieder haben die 

Möglichkeit, konkrete Fragen an die SKoS-Line 

zu  richten (www.skos.ch, einloggen ins intranet, 

rubrik «SKoS-Line» wählen). ihre Fragen werden 

von Fachpersonen beantwortet, und ausgewählte 

Beispiele werden in der ZeSo publiziert.

Konkubinat: Wie sind einnahmen 
des partners zu berücksichtigen?
ein Mann mit Unterhaltsverpflichtungen lebt mit seiner neuen partnerin und dem gemeinsamen 
Kind im Konkubinat. Das nachfolgende Beispiel zeigt, wie sich die überarbeitete praxishilfe H.10 auf 
die Berechnung der Sozialhilfe auswirkt.

Im Schwerpunkt «Wohn- und Lebensge-
meinschaften» (ZESO 3/2012, S. 20) wur-
de die Situation von Eugenio M. geschil-
dert, der, von seiner zweiten Ehefrau ge-
trennt, mit seiner neuen Partnerin Lida B. 
und einem gemeinsamen Kind zusammen-
lebt. Sein Einkommen beträgt ohne Kin-
derzulagen rund 4000 Franken. Nach Be-
zahlung der (nach-)ehelichen und elterli-
chen Unterhaltsverpflichtungen aus den 
beiden ersten Ehen bleibt nicht genug Geld 
für den Lebensunterhalt der aktuellen Fa-
milie. Lida B. beantragt deshalb Sozialhilfe.

Für die Beurteilung des Antrags ist 
klar, dass es sich um ein stabiles Kon-
kubinat handelt, da das Paar mit einem 
gemeinsamen Kind zusammenlebt. Im 
Unterstützungsbudget von Lida B. sind 
die Einnahmen ihres Partners Eugenio M. 
angemessen zu berücksichtigen (SKOS-
Richtlinien, F.5.1).

 Frage
1. Was heisst, «angemessen berücksichti-

gen»?
2. Was ändert sich für Eugenio M. und 

seine Partnerin durch die überarbeitete 
Praxishilfe H.10?

  grundlagen
Wären Eugenio M. und Lida B. verheiratet, 
würde für sie das Prinzip der Familien- 
bzw. Unterstützungseinheit gelten. Dieses 
Prinzip ergibt sich aus der im Zivilrecht 
verankerten familienrechtlichen Bei-

standspflicht und bedeutet, dass zusam-
menlebende Ehegatten eine wirtschaftli-
che Schicksalsgemeinschaft bilden. Dem-
entsprechend sind in Hausgemeinschaft 
lebende Ehegatten und unmündige Kin-
der mit gleichem Unterstützungswohnsitz 
nach Art. 32 Abs. 3 ZUG rechnerisch als 
ein Unterstützungsfall zu behandeln und 
folglich die Einnahmen beider Ehegatten 
anzurechnen. Bei Konkubinatspaaren fehlt 
diese gesetzlich verankerte Beistands-
pflicht, es darf deshalb nicht von einer Un-
terstützungseinheit ausgegangen werden.

Eine völlige Gleichstellung von Konku-
binatspaaren mit Ehepaaren ist mangels 
rechtlicher Gleichstellung nicht möglich, 
sie würde gegen das Rechtsgleichheits- 
bzw. Differenzierungsgebot von Art. 8 Abs. 
1 BV verstossen. Die Konkubinatspartne-
rin hat beispielsweise von Gesetzes wegen 
gar keinen Unterhaltsanspruch, den Kon-
kubinatspartner trifft höchstens eine mo-
ralische Verpflichtung. Diesem Umstand 
hat die Sozialhilfe als unterstes Netz der 
sozialen Sicherung Rechnung zu tragen. 
Ausserdem werden Unterhaltsleistungen 
des erwerbstätigen Konkubinatspartners 
an die Partnerin steuerlich nicht berück-
sichtigt.

Die Frage der Bedürftigkeit lässt sich aber 
dennoch nicht gänzlich unabhängig von den 
finanziellen Verhältnissen des erwerbstätigen 
Partners beurteilen. Es gilt zu verhindern 
– wie das Bundesgericht zutreffend fest-
stellt –, dass ein in gefestigten Verhältnissen 
lebendes, Sozialgelder  beziehendes Konku-
binatspaar besser gestellt wird als ein verhei-
ratetes Paar (Urteil des BGer 8C_356/2011 
vom 17. August 2011, E. 3.2.1).

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte 
hat die SKOS die Praxishilfe H.10 überar-
beitet. Einige Bemerkungen zur seit Janu-
ar 2013 geltenden Regelung:
•	 Für	den	nicht	unterstützten	Partner	 ist	

nach wie vor ein erweitertes SKOS-Bud-
get zu erstellen.

•	 Neu	 wird	 der	 rechtlichen	 Unterhalts-
pflicht gegenüber im gleichen Haushalt 
lebenden gemeinsamen Kindern Rech-
nung getragen: Bedarf und Einkünfte 
dieser Kinder werden im Budget des 
nicht unterstützten Partners berück-
sichtigt. Die Kosten für gemeinsame 
Kinder gehen also neu voll zu Lasten 
des nicht unterstützten Partners, sofern 
dessen finanziellen Verhältnisse dies er-
lauben.

•	 Rechtliche	 Unterhaltsverpflichtungen	
gegenüber Personen ausserhalb des 
Haushalts gehen aber aufgrund deren 
prioritären Charakters nach wie vor der 
Unterstützung der Konkubinatspartne-
rin vor (BGE 136 I 129, E. 7.2.1).

•	 Schuldenabzahlungen	werden	bei	Kon-
kubinaten mit gemeinsamen Kindern 
nicht mehr berücksichtigt.

 antwort
1. Nach wie vor gilt die Berücksichtigung 

des Einkommens des nicht unterstütz-
ten Partners als angemessen, wenn ei-
nerseits den rechtlichen Unterschieden 
Rechnung getragen wird und anderer-
seits keine wesentliche Besserstellung 
gegenüber Ehepaaren erfolgt.

2. Nach alter Regelung wurde Lida B. zu-
sammen mit dem gemeinsamen Kind 
unterstützt. Neu hat Eugenio M. für den 
Unterhalt des Kindes voll aufzukom-
men, es wird nur mehr seine Partnerin 
unterstützt, das Kind wird nicht in die 
Unterstützungseinheit aufgenommen. 
Die familienrechtlichen Unterhaltsver-
pflichtungen von Eugenio M. gehen 
aber nach wie vor der Unterstützung 
seiner Partnerin vor und sind in seinem 
erweiterten SKOS-Budget anzurech-
nen. 

Bernadette von deschwanden
Mitglied arbeitsgruppe rip  

(richtlinienkommission der SKoS)
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Wer pflichten auferlegt, muss auch 
über rechte informieren
Das «rechtliche Gehör» ist eine zentrale Verfahrensmaxime und ein elementares recht Sozialhilfe 
beziehender personen. in der praxis ist dieser anspruch aber wenig bekannt und wird häufig verletzt. 
Die informationspflicht als Teil des rechtlichen Gehörs gilt es konsequent einzuhalten.

Die Sozialbehörde entdeckt auf dem Bank-
kontoauszug von Frau X im Rahmen der 
jährlichen Prüfung eine Einzahlung von 
fünfhundert Franken. Ohne dies mit ihr zu 
besprechen oder sie darüber zu informie-
ren, wird ihr dieser Betrag im nächsten 
Monat als Einnahme angerechnet. Frau X 
verlangt daraufhin eine Verfügung und 
ficht diese mit einem Rekurs an. Es wird 
eine schwere Verletzung des rechtlichen 
Gehörs festgestellt: Frau X wurde nicht an-
gehört, es wurde ihr keine Verfügung mit 
Rechtmittel zugestellt und die Anrech-
nung der Einnahme wurde nicht begrün-
det.

Der Entscheid wurde an die Sozialbe-
hörde zurückgewiesen und die Behörde 
wurde zudem gerügt, dass sie die Informa-
tionspflicht über die Rechte und Pflichten 
nicht eingehalten habe. Frau X ist nämlich 
Analphabetin und kommt aus Thailand. 
Sie hat zwar auf der Anmeldung unter-
schrieben, dass sie über die Rechte und 
Pflichten informiert wurde, jedoch wurde 
nie ein Übersetzer beigezogen.

das korrekte Vorgehen 
Unter Einhaltung der zwingenden Rechts-
grundlagen wird Frau X entweder schrift-
lich oder mündlich die Möglichkeit zur 
Stellungnahme gegeben. Sie soll erklären  
können, um was für einen Geldbetrag es 
sich auf dem Konto handelt. Ihre Aussage 
dient dann als Basis für den Entscheid, ob 
der Betrag zurückerstattet werden muss. 
Die Sozialbehörde muss die Aussage be-
rücksichtigen und ihre Entscheidung in-
klusive Begründung Frau X in einer rechts-
kräftigen Verfügung mit Rechtsmittelbe-
lehrung mitteilen.

Dieses konstruierte Beispiel zeigt eine 
Situation, wie sie tagtäglich auf Sozial-
diensten vorkommt. Das rechtliche Gehör 
ist zwar vielen ein Begriff, aber wie es in 
der Praxis umgesetzt werden sollte, damit 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen ein-

gehalten werden, ist wenig bekannt. Dies 
zeigte sich im Rahmen der Arbeit an ei-
ner Master-Thesis an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz. 

Zum einen wird in der Arbeit festge-
stellt, dass das rechtliche Gehör keines-
wegs fakultativ ist. Es ist als Grundrecht 
in der Bundesverfassung (Art. 29 Abs. 2 
BV) verankert und alle Verwaltungsange-
stellten sind verpflichtet, diese Gesetzes-
bestimmung einzuhalten (Art. 35 Abs. 
2 BV). Aus den Erkenntnissen der Arbeit 
lassen sich zum andern klare Forderungen 
an die Praxis ableiten: 
-  Das Thema vermehrt ansprechen. Jede 

Organisation, die für die Ausrichtung 
von Sozialhilfe zuständig ist, sollte op-
timale Voraussetzungen für die Einhal-
tung des rechtlichen Gehörs schaffen. 
Es ist ein grundsätzlicher Auftrag je-
der Verwaltung, Voraussetzungen für 
Rechtstaatlichkeit und Einhaltung der 
Grundrechte – dazu gehört auch das 

rechtliche Gehör – zu schaffen. Es sollte 
zudem regelmässig an Teamsitzungen, 
Intervisionen und in weiteren invol-
vierten Gremien thematisiert werden, 
um damit Mitarbeitende zu sensibili-
sieren.

-  Unterstützungsangebote. Es wäre hilf-
reich, wenn Unterstützungsangebote 
in Form von internen Abläufen und 
Richtlinien zur Verfügung gestellt wer-
den oder ein niederschwelliges Angebot 
zum Beizug von Spezialisten besteht.

-  Professionelles Personal. Sozialhilfe 
sollte nur durch professionelles Per-
sonal, ausgebildete Sozialarbeitende, 
wenn möglich mit Zusatzausbildungen 
im rechtlichen Bereich, ausgerichtet 
werden.

-  Sozialhilfe beziehende Personen konse-
quent informieren. Berücksichtigt man 
die Grundsätze des rechtlichen Gehörs, 
ist die blosse Abgabe von Merkblättern 
in vielen Fällen nicht ausreichend. Es 
muss im Einzelfall abgeklärt werden, 
ob zusätzlich eine mündliche Informa-
tion oder sogar der Beizug eines Dol-
metschers nötig sind. Die hilfesuchen-
de Person muss ihre Rechte (und ihre 
Pflichten) verstanden haben.

Fazit
Durch mehr Aufklärungsarbeit bei in der 
Sozialhilfe tätigen Personen können so-
wohl ein wesentlicher Beitrag zu mehr 
Rechtssicherheit geleistet als auch aufwen-
dige Rechtsmittelverfahren verhindert wer-
den. 

Claudine Ziegler  
dipl. Sozialarbeiterin FH

Soziale Dienste der Stadt Zürich

Der Beitrag basiert auf der Masterarbeit  
«Das rechtliche Gehör im Sozialhilfeverfahren – 

ein elementares recht von  
Sozialhilfebeziehenden», FHNW, 2012.
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